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Thema

Lebenslage Armut
Zwölf Thesen zu Stand und Perspektiven der Armutsbericht -
erstattung aus der Sicht der Armutsforschung

■ Richard Hauser

Nach Jahrzehnten der Armutsberichter-
stattung stellen sich für Politik, Forschung
und Wohlfahrtsverbände neue Aufgaben,
um prekäre Lebenslagen von Menschen
zu erfassen und – darauf aufbauend – auf
Abhilfe zu sinnen. Besonders sollte darauf
geachtet werden, dass die reale Armut
nicht in einer allgemeinen Sozialberichter-
stattung untergeht.

Im Jahr 1964 erklärte der US-Präsident
Johnson seinen »War on Poverty«, der
mit der Gründung neuer Forschungsinsti-
tute und vielfältiger Armutsstudien ver-
bunden war. (1) Zehn Jahre später be-
schlossen auch die Regierungschefs der
damaligen Europäischen Gemeinschaft
das »Erste Programm von Modellvorha-
ben und Modellstudien zur Bekämpfung
der Armut«. (2) Dieses Programm wurde
ergänzt durch Nationale Armutsberichte,
die von unabhängigen Wissenschaftlern
für die damals acht Mitgliedsstaaten er-
stellt wurden. Unsere Arbeitsgruppe er-
stellte diesen ersten Nationalen Armuts-
bericht für Deutschland, der im Jahr
1981 veröffentlicht wurde. (3)

Ein Gesamtbericht der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften an den
Rat bot den ersten Überblick über diese
Problematik in den Mitgliedsländern. Auf
Basis einer länderspezifischen Einkom-
mensarmutsgrenze von 50 Prozent des
durchschnittlichen gewichteten Nettoein-
kommens schätzte man die Größenord-
nung der Armut auf 11,4 Prozent armer
Haushalte, in denen 30 Millionen armer
Personen lebten. Dieses Ergebnis führte
zu hoher publizistischer Aufmerksamkeit
und gab den Sozialwissenschaften einen
Anstoß, das lange vernachlässigte Pro-
blem der Armut wieder auf ihre Agenda
zu setzen. (4) Bereits vorher hatte in
Deutschland die 1976 erschienene Studie
von Heiner Geißler über die »Neue Sozi-
ale Frage« und die damit verbundene
»Neue Armut« (5) kontroverse und stark
politisch geprägte Diskussionen ausge-
löst.

Auch Wohlfahrtsverbände, deren Klien-
ten immer stärker von Armut betroffen
wurden, begannen, das Armutsproblem
systematisch zu untersuchen. Der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband veröffentlichte im
Jahr 1989 als erster Wohlfahrtsverband
eine eigene Armutsuntersuchung unter
dem Titel »… wessen wir uns schämen
müssen in einem reichen Land …« (6)
Zwei weitere Armutsberichte folgten. (7)
Die Veröffentlichung des ersten Armutsat-
lasses für Regionen in Deutschland im Jahr
2009 stellt eine weitere Pioniertat des Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes dar. (8)

Andere Wohlfahrtsverbände folgten dem
Vorbild des Paritätischen. Die Caritas ver-
öffentlichte im Jahr 1993 einen Bericht
»Arme unter uns«, der sich auf Befragun-
gen von 4.000 Klienten der Beratungsstel-
len und 2.500 der diese Klienten betreuen-
den Sozialarbeiter in Westdeutschland
stützte. (9) Nach der Wiedervereinigung
gaben Caritas und Diakonisches Werk ge-
meinsam einen ähnlichen Armutsbericht
für die neuen Bundesländer in Auftrag, der
1998 unter dem Titel »Menschen im Schat-
ten« erschien. (10) Auch immer mehr
Bundesländer (11) und größere Städte be-
gannen in den 1990er Jahren Armutsbe-
richte zu erstellen, die sich allerdings wegen
unterschiedlicher Abgrenzungen und Da-
tenquellen schwer zu einem Gesamtbild zu-
sammenfügen lassen. Erst der Armutsatlas
des Paritätischen, der sich auf den Mikro-
zensus stützt, ermöglicht konsistente regio-
nale Vergleiche. Seit 2001 gibt es nunmehr
die jeweils zur Mitte der Legislaturperiode
vorzulegenden Armuts- und Reichtumsbe-
richte der Bundesregierung, auf die im Fol-
genden Bezug genommen wird. (12)

Was soll Armutsberichterstattung leis -
ten? Sie soll
• Ausmaß und Schweregrad der Armut

in der Gegenwart und Vergangenheit
beschreiben sowie Hinweise auf künfti-
ge Entwicklungstendenzen geben;

• Ursachen von Armut herausarbeiten
und den jeweiligen Beitrag einzelner
Ursachen ermitteln;
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• bereits ergriffene Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Armut beschreiben und
ihren Beitrag zur Reduzierung von Ar-
mut analysieren;

• Empfehlungen für Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung geben.
An dieser Aufgabenstellung muss sich

Armutsberichterstattung – sei sie amtlich
oder wissenschaftsautonom – messen las-
sen. Beim Lesen mancher Armutsberich-
te hat man allerdings den Eindruck, dass
sich der Fokus bewusst oder unbewusst
immer mehr in Richtung einer allgemei-
nen Sozialberichterstattung verschiebt
und dadurch das Armutsproblem an Ge-
wicht verliert. Daher möchte ich eine er-
ste These formulieren:

1. These: Armutsberichterstattung soll-
te nicht in allgemeiner Sozialberichter-
stattung untergehen. Armut ist ein essen-
tielles soziales Problem, das jeder Wohl-
fahrtsstaat bekämpfen muss. Die sozialen
Probleme der Mittelschicht oder die Lage
der Reichen sind zwar ebenfalls berich-
tenswert, aber sie dürfen den Fokus nicht
verschieben.

Der Armutsbegriff aus der Sicht
der Armutsberichterstattung

Zur genauen statistischen Erfassung
von Armut, zur Festlegung von politisch
zu erreichenden Zielwerten und zur Er-
folgskontrolle politischer Maßnahmen
bedarf es eines präzisen Armutsbegriffs,
so dass man statistisch »Arme« von
»Nicht-Armen« eindeutig unterscheiden
kann.

Da man in einer überwiegend markt-
wirtschaftlich organisierten Wirtschaft
mit einem stark ausgebauten sozialen Si-
cherungssystem die Grundbedarfsgüter
mit Geld erwerben kann und viele öffent-
liche Leistungen der Daseinsvorsorge kos-
tenlos oder verbilligt genutzt werden kön-

nen, genügt ein ausreichend hohes Ein-
kommen, um ein soziokulturelles Exi-
stenzminimum zu erreichen: Ein Unter-
schreiten dieses soziokulturellen Existenz-
minimums bedeutet Armut.

Ein das soziokulturelle Existenzmini-
mum sicherndes Einkommen kann auch
durch staatliche Mindestsicherungssyste-
me garantiert werden, sofern es gelingt,
die Nichtinanspruchnahme dieser Leis-
tungen zu vermeiden. Ausgangspunkt für
eine Armutsberichterstattung sollte daher
ein Armutsbegriff sein, der auf einen
Mangel an materiellen Ressourcen ab-
stellt. (13) Diese Ressourcen bestehen aus
dem Nettoeinkommen und dem Netto-
vermögen der Haushalte. Arbeitsvermö-

gen gehört nur insoweit dazu, als Arbeits-
plätze zum Einsatz dieser Ressource ver-
fügbar sind.

Es ist in der neueren Armutsforschung
unbestritten, dass das soziokulturelle Exi-
stenzminimum in hoch entwickelten Län-
dern relativ zu den durchschnittlichen Le-
bensverhältnissen im jeweiligen Land zu
sehen ist. Eine im Verhältnis zum Durch-
schnittseinkommen festgelegte Armuts-
grenze steigt daher bei sich verbessernden
durchschnittlichen Lebensverhältnissen
ebenfalls an. Gleichzeitig unterscheidet sie
sich – in Währungseinheiten gemessen –
von Land zu Land entsprechend den
Unterschieden in den durchschnittlichen
Lebensverhältnissen. Nur die offizielle
amerikanische Armutsgrenze folgt nicht
dieser Sichtweise. Sie wurde 1965 erst-
mals festgesetzt und dann nur noch um
Preisniveausteigerungen korrigiert; das
reale Einkommenswachstum spiegelt sich
nicht in dieser Armutsgrenze. Dies bedeu-
tet, dass bei realem Einkommenswachs-
tum, das allen Haushalten gleichmäßig
zugutekommt, die gemessene Armut
ständig sinken muss. Bleibt die Armut
trotzdem gleich oder steigt sie gar an, so
muss dies auf der Zunahme der Einkom-

mensungleichheit beruhen. In den USA ist
dies auch der Fall. (14)

Armutsforschung und Armutsberich-
terstattung beschränkten sich zunächst
überwiegend auf die Analyse von Ein-
kommensarmut: Man nahm jene Perso-
nen und Haushalte in den Blick, die
unterhalb einer Einkommensarmutsgren-
ze lagen. Dabei ging es um das auf Perso-
nen umgerechnete Haushaltsnettoein-
kommen, das alle Markteinkommen und
staatlichen Transfers umfasst, aber um
die direkten Steuern und Sozialabgaben
vermindert ist. (15)

Die in der früheren deutschen Armuts-
forschung und in den ersten Armutsberich-
ten der Europäischen Kommission verwen-
dete Grenze von 50 Prozent des mit einer
Äquivalenzskala (16) gewichteten Netto-
haushaltseinkommens beruhte lediglich auf
Plausibilitätsüberlegungen. Gleiches gilt für
die von der Europäischen Union im Rah-
men der Politik der offenen Koordinierung
für alle Mitgliedsländer festgelegten Ein-
kommensarmutsgrenzen von 60 Prozent
des länderspezifischen Medians. (17)

In Deutschland war bis in die 1980er
Jahre ein von Experten festgesetzter Wa-
renkorb die Basis für die Festsetzung der
quasi offiziellen Armutsgrenze, an der die
Sozialhilfe einsetzte. Das später einge-
führte Statistikmodell ist stärker empi-
risch gestützt, aber immer noch entschei-
den Experten, welche Ausgaben des unte-
ren Fünftels der Ein-Personen-Haushalte
– aus der Sicht der Regierung – zur Siche-
rung eines soziokulturellen Existenzmini-
mums erforderlich sind.

Bald häuften sich die Vorschläge, Ar-
mut anhand eines Lebenslagenbegriffs
abzugrenzen. Hierzu trug auch eine von
der Europäischen Union formulierte Ar-
mutsdefinition bei: Als arm gelten Perso-
nen, Familien und Gruppen, »die über so
geringe (materielle, kulturelle und soziale)
Mittel verfügen, dass sie von der Lebens-
weise ausgeschlossen sind, die in dem
Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als Mini-
mum annehmbar ist.« (18)

Die neueren Diskussionen in der Ar-
mutsforschung über »Armut als Mangel
an Verwirklichungschancen« (Sen) (19)
und »Armut als soziale Ausgrenzung«
(Gallie/Paugam 2000)  (20) oder »Armut
als unzureichende Teilhabe von Bürgern
an der Gesellschaft« (21) lenkten die Auf-
merksamkeit vor allem auf die indivi-
duellen und gesellschaftlichen Ursachen
von Armut.

»Alle Bürger sollten mittels
Befragung festlegen, welche Güter
und Dienstleistungen zum
gesellschaftlichen Mindeststandard
gehören«
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Auch der Zweite und der Dritte Ar-
muts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung legen ein Konzept der Teilhabe-
und Verwirklichungschancen zugrunde.
(22) Hierzu muss man aber feststellen:
Die von der neueren Armutsforschung
herausgearbeiteten weiteren Aspekte von
Armut – beispielsweise Arbeitslosigkeit
und Migrationshintergrund, Bildungsde-
fizite und Bildungschancen, Krankheiten
und Behinderung, Familienkonflikte und
Vereinsamung, mangelnde Integration in
soziale Netzwerke, fehlende Partizipation
an kulturellen und politischen Aktivitäten
– gehören teils in den Bereich der Ursa-
chen, teils in den der Auswirkungen von
materieller Armut, teils liegen sie auf dem
Feld akzessorischer Begleiterscheinungen
von materieller Armut. Sie konstituieren
aber nicht Armut, weil sie keineswegs nur
Arme betreffen, sondern in unterschied-
licher Weise viel weiter verbreitet sind
und auch nicht generell durch staatliche
Politik beseitigt werden können. Diesen
Aspekt kann man als zweite These for-
mulieren:

2. These: Nicht alle Arbeitslosen sind
arm, aber ihr Anteil unter den Einkom-
mensarmen ist höher als in der Gesamt-
bevölkerung. Und ebenso: Nicht alle Per-
sonen mit großen Bildungsdefiziten sind
arm, aber unter den Einkommensarmen
liegt ihr Anteil weit höher als in der Be-
völkerung. Gleiches gilt für weitere Di-
mensionen der Lebenslage, wenn auch
der genaue Zusammenhang empirisch ve-
rifiziert werden muss.

Wenn man Ursachen von Armut und
Verwirklichungschancen im Sinne von
Erwartungen über die künftigen Lebens-
wege in den Armutsbegriff einbezieht,
dann verschwimmt der Armutsbegriff in
der Mannigfaltigkeit der Erscheinungs-
formen von sozialer Ungleichheit und von
Prozessen sozialer Benachteiligung. (23)
Damit entsteht die Gefahr, dass infolge
eines entgrenzten Armutsbegriffs die für
eine Armutsberichterstattung unerlässli-
che statistische Erfassung und quantitati-
ve Messung des Ausmaßes der Armut
und des Armutsgrades nicht mehr mög-
lich ist. Auch das Ausmaß, in dem einzel-
ne Ursachen und sozialpolitische Maß-
nahmen zu ihrer Bekämpfung beitragen,
ließe sich nicht mehr ermitteln. Aber dies
ist gerade eine der Aufgaben der Armuts-
berichterstattung. Daher lautet meine
dritte These:

3. These: Eine vertiefte Analyse der Ur-
sachen von materieller Armut, also von
Einkommens- und Vermögensarmut, und
eine präzisere Erfolgskontrolle der steuer-
politischen, arbeitsmarktpolitischen und
sozialpolitischen Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung gehört zu den künfti-
gen Aufgaben einer fundierten Armutsbe-
richterstattung.

Die Armutsforschung hat gezeigt, dass
kein stringenter Zusammenhang zwi-
schen den in einem Jahr verfügbaren
Ressourcen und der Verfehlung von Min-
deststandards in den einzelnen Dimensio-
nen der Lebenslage (24) oder gar mit dem
Phänomen der sozialen Ausgrenzung als
Negativbild einer vollen gesellschaft-
lichen Teilhabe besteht. (25) Daher ist es
sinnvoll, die Gruppe der als einkommens-
arm oder ressourcenarm identifizierten
Personen dahingehend zu untersuchen,
inwieweit bei einzelnen Dimensionen der
Lebenslage gleichzeitig exogen gesetzte
Mindeststandards verletzt sind. (26) Da-
mit wird auch gezeigt, wie sich der Res-
sourcenmangel in einer Kumulation von
nicht erreichten Mindeststandards in al-
len Lebenslagendimensionen auswirkt.
Dies kann Anhaltspunkte für zusätzliche
sozialpolitische Maßnahmen bieten. Bis-
her ist diese Kumulationsanalyse aber
nicht konsequent durchgeführt worden.
Hieraus resultiert meine vierte These:

4. These: Eine Analyse der Kumulation
von Lebenslagendefiziten bei den von ma-
terieller Armut betroffenen Personen ge-
hört zu den künftigen Aufgaben einer
fundierten  Armutsberichterstattung.

Allerdings entsteht bei dieser Vorge-
hensweise das Problem, dass für die aus-
gewählten Lebenslagendimensionen exo-
gen Mindeststandards festgelegt werden
müssen und dass geprüft werden muss,
ob die Unterschreitung von Mindeststan-
dards aufgrund von Ressourcenmangel
oder aber aufgrund einer freiwillig getrof-
fenen Präferenzentscheidung erfolgte.

Die Armutsforschung versucht dieses
Problem dadurch zu lösen, dass zusätz-
lich gefragt wird, ob das Unterschreiten
eines Mindeststandards auf fehlendes
Einkommen oder auf andere Gründe zu-
rückzuführen ist. (27) Letztlich wird da-
durch aber das Verhältnis von Ressour-
censtandard und Mindeststandards in
ausgewählten Lebenslagendimensionen
umgekehrt. Die Ressourcen werden zur
abhängigen Variablen. Sie müssen dann

eine solche Höhe aufweisen, dass alle
Mindeststandards erreicht werden könn-
ten. In der Beschreibung der Berichtskon-
zeption der Dritten Armuts- und Reich-
tumsberichts wird dies auch so gesehen:
Um eine Gefährdung des sozialen Frie-
dens zu vermeiden, »bedarf es langfristig
gesellschaftlicher Maßstäbe für relevante
Lebensbereiche, die beschreiben, wovon
niemand ausgeschlossen sein soll.« (28)
Meine fünfte These lautet daher:

5. These: Eine weitere Aufgabe künfti-
ger Armutsberichterstattung besteht dar-
in, Vorschläge für eine Konvention über
Mindeststandards in relevanten Berei-
chen der Lebenslage zu entwickeln und
zu begründen. Bei einer Bewertung mit
Preisen kann dann auch das zur Errei-
chung eines auf diese Weise präzisierten
soziokulturellen Existenzminimums er-
forderliche Mindesteinkommen ermittelt
werden.

Anstelle der Einzelentscheidungen über
Mindeststandards in relevanten Lebensla-
gendimensionen könnte man die Festle-
gung einer Armutsgrenze mit Hilfe des
Lebensstandardansatzes (29) stärker em-
pirisch stützen. Bei diesem Ansatz werden
in einer breit angelegten Umfrage zufällig
ausgewählte Bürger gefragt, welche Güter
und Leistungen sie für ein annehmbares
Leben in dem jeweiligen Land für erfor-
derlich halten und ob sie diese Güter und
Leistungen selbst besitzen oder sich lei-
sten könnten. Güter und Leistungen, die
mehr als 80 oder 90 Prozent der Befrag-
ten für unbedingt erforderlich halten,
werden dann als Mindeststandards er-
klärt und hieraus ein erforderliches Min-
desteinkommen errechnet. (30)

Dieser Ansatz kann am ehesten als un-
mittelbar demokratisch bezeichnet wer-
den, weil hierbei alle Bürger als Experten
gefragt sind und auf ihr tatsächliches Ver-
halten rekurriert wird.  Dabei ist lediglich
zu entscheiden, wie hoch der Prozentsatz
der Bevölkerung sein soll, der den Besitz
oder die Beschaffung von bestimmten
Gütern und Leistungen als unbedingt er-
forderlich ansieht, wenn ein soziokultu-
relles Existenzminimum erreicht werden
soll. Hieraus kann man dann eine Ein-
kommensarmutsgrenze errechnen.

Auch die staatliche Sozialpolitik oder
einzelne politisch aktive Gruppen könn-
ten diesen Ansatz heranziehen, um eine
Einkommensarmutsgrenze für monetäre
Mindestsicherungsleistungen zu fundie-
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ren. Mit diesem Ansatz kann man auch
die EU-Armutsrisikogrenze überprüfen;
denn sie gewinnt in der europäischen po-
litischen Diskussion immer größeres Ge-
wicht, und sie wird Auswirkungen auf die
innerstaatliche Sozialpolitik haben. Eine
mit dem Lebensstandardansatz fundierte
Armutsgrenze wäre umso wichtiger, als
dies ein neuer Ansatzpunkt für die Be-
kämpfung der sozialen Ausgrenzung vie-
ler Armer durch die übrige Bevölkerung
wäre; denn hierfür ist die Sichtweise der
nicht-armen Bevölkerungsmehrheit im
täglichen Umgang maßgeblich. Meine
sechste These lautet daher:

6. These: Die systematische Erkundung
und Auswertung des Lebensstandardan-
satzes stellt aus der Sicht der Armutsfor-
schung eine Aufgabe künftiger Armutsbe-
richterstattung dar.

Der Lebensstandardansatz böte einen
neuen Zugang zu der umstrittenen Frage,
welche Äquivalenzskala beim Vergleich
verschiedener Haushaltstypen anzuwen-
den ist. Die von der Europäischen Union
vorgegebene modifizierte OECD-Skala
stimmt nicht mit den in deutschen institu-
tionellen Regelungen enthaltenen Abstu-
fungen nach der Haushaltsgröße überein.
Kinder bekommen in Deutschland ein
größeres Gewicht. Für die alle zwei Jahre
zu erstellenden Nationalen Aktionsbe-
richte über soziale Exklusion (NAPincl)
an die EU-Kommission sollte daher ein
weiterer Indikator der dritten (nationa-
len) Ebene entwickeln werden, der den
Bedarf von Kindern zutreffend abbildet.
Hieraus folgt meine siebte These:

7. These: Es ist eine auf die deutschen
Gegebenheiten abgestimmte Äquivalenz -
skala für Armutsberichte zu entwickeln,
die mit Hilfe des Lebenslagenansatzes
empirisch abzustützen ist.

Die Dauer der Armut ist immer stärker
in den Mittelpunkt von Armutsforschung
und Armutsberichterstattung gerückt, seit
es Datengrundlagen in Form von Wieder-
holungsbefragungen, d. h. von Haushalt-
spanels, gibt. (32) Letztlich geht es um die
Frage, ob die in einem Zeitpunkt er-
mittelte Armut dadurch zustande kommt,
dass laufend bisher nicht arme Personen
in Armut absteigen und gleichzeitig bis-
her arme Personen wieder aus der Ar-
mutslage aufsteigen, also die Armutsepi-
soden vor allem kurzfristiger Natur sind.
Oder, ob der ermittelte Bestand an Ar-

men aus dauerhaft Armen besteht, so
dass sich eine Unterschicht herausbildet,
wobei dann auch deren Kindern das Ent-
kommen aus der Armutslage stark er-
schwert wird. Die gesellschaftliche Be-
deutung dieses Unterschieds wird von
Groh-Samberg folgendermaßen formu-
liert: »Nur als dauerhafte und multiple
Benachteiligung und Deprivation entfal-
tet Armut ihre ausgrenzende und die Ge-
sellschaft spaltenden Effekte, die traditio-
nell mit dem Armutsbegriff assoziiert
werden. Kurzzeitige und inkonsistente
Armut entfaltet dagegen eher Effekte der
allgemeinen Verunsicherung und der Pre-
karisierung.«(Kursiv im Original)

Bisher wurden in der Armutsberichter-
stattung vor allem die kurzfristige Ein-
kommensmobilität und die wiederholten
kurzfristigen Armutsepisoden behandelt,
während der langfristigen Mobilität nur
geringe Aufmerksamkeit geschenkt wur-
de. (34) Zur Ermittlung der langfristigen
Einkommensmobilität müsste man den
Durchschnitt der individuellen Netto-
äquivalenzeinkommen über mindestens
fünf Jahre bilden; also ein permanentes
Einkommen anstelle des Jahreseinkom-
mens verwenden. Die Einkommensvaria-
ble müsste als gleitender Durchschnitt be-
rechnet und überdies mit dem verfügba-
ren Vermögen kombiniert werden. (35)
Auf diese Weise könnte man die Armen
besser als bisher in kurzfristig Arme,
mittelfristig Arme und langfristig Arme
unterteilen. (36) Ebenso könnte man
dann innerhalb der Gruppe der langfristig
Armen jene Gruppen herausfinden, die
sogar überproportional betroffen sind
und den Ursachen dieser langfristigen Be-
troffenheit nachgehen. Außerdem könnte
man auf dieser Basis die Hypothese prü-
fen, dass einzelne Dimensionen der Le-
benslage, die eine starke Unterversorgung
indizieren, enger mit dem permanenten
Einkommen als mit dem Jahreseinkom-
men korreliert sind. Das bisher seit 1984
laufende deutsche Haushaltspanel (Sozio-
oekonomisches Panel SOEP) würde nun-
mehr solche Analysen erlauben. (37) Da-
mit würden auch die Gefahr einer Unter-
schichtbildung und – im Falle von
räumlicher Konzentration – der Heraus-
bildung von sozialen Brennpunkten und
von Ghettos in den Fokus rücken. Meine
achte These besagt daher: 

8. These: Der Frage, ob sich bei lang-
fristiger Armut allmählich eine Unter-

schicht bildet und zu einer echten Spal-
tung der Gesellschaft führt, wird die Ar-
mutsberichterstattung künftig nicht ent-
kommen. Sie muss sie dringend behan-
deln und vorbeugende Maßnahmen
vorschlagen.

Die im Prinzip flächendeckenden staat-
lichen Mindestsicherungsregelungen in
Form des Arbeitslosengeldes II, der Sozi-
alhilfe, der Kriegsopferfürsorge, der
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung, der Ausbildungsförde-
rung sowie der Asylbewerberleistungen
tragen alle zur Verminderung des Ar-
mutsgrades oder zur völligen Vermei-
dung von Einkommensarmut bei. Aber
die Inanspruchnahme dieser Leistungen
hängt von Verhalten der Anspruchsbe-
rechtigten ab. Armutsberichterstattung
sollte daher verstärkt einen Fokus auf die
Gruppen in verdeckter Armut richten
und zu eruieren versuchen, welche Ursa-
chen einer Nichtinanspruchnahme zu-
grunde liegen; denn diese Gruppen müs-
sen mit einem Einkommen auskommen,
das noch unter der offiziellen Grundsi-
cherungsgrenze liegt.

9. These: Dem Problem der verdeckten
materiellen Armut muss mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet werden, weil sie von
einem Versagen des Sozialstaats zeugt,
selbst wenn er nur an seinen eigenen
Maßstäben gemessen wird.

Armutsberichterstattung für
besondere
Bevölkerungsgruppen

Armutsberichterstattung, die bei der
Identifizierung von Armen auf einen
Mangel an Ressourcen abstellt, kann Per-
sonen und Haushalte mit besonderen Be-
darfslagen nicht angemessen einbeziehen.
Derartige besondere Bedarfslagen können
beispielsweise sein: Überschuldung, Be-
hinderung, Suchtgefährdung, Obdachlo-
sigkeit, Hilfsbedürftigkeit nach einer Ge-
fängnisstrafe, mangelnde Integrationsfä-
higkeit von Zuwanderern oder illegaler
Aufenthalt und schließlich das Leben in
Einrichtungen, wie in Alters- und Pflege-
heimen.

Die meisten dieser Personen mit beson-
deren Bedarfslagen werden von einem
Zweig der Sozialhilfe betreut. Auch wenn
es Forschungen zu Randgruppen gibt, so
sind die Kenntnisse über diese Personen-
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gruppen und über die Nichtinanspruch-
nahme zustehender Leistungen sehr be-
schränkt. Teilweise fehlen auch statisti-
sche Grundlagen, da die meisten dieser
Personen bei Befragungen der privaten
Haushalte nicht einmal zur Grundge-
samtheit gehören oder wegen ihrer be-
sonderen Lage nicht an Befragungen teil-
nehmen. Die Armutsberichterstattung
über diese Gruppen ist daher sehr lücken-
haft und wenig gesichert. Hier liegen un-
gelöste Aufgaben der amtlichen Statistik.
Die Armutsberichte der Wohlfahrtsver-
bände haben gezeigt, dass sie den besten
Zugang zu diesen Problemgruppen ha-
ben. Sie könnten daher weitere spezielle
Studien anstoßen und begleiten. Hier liegt
noch ein weites Feld einer gruppenspezi-
fisch ausgerichteten Armutsforschung
und Armutsberichterstattung. Meine
zehnte These lautet daher:

10. These: Die Armutsberichterstat-
tung über Personengruppen mit besonde-
ren Bedarfslagen und deren statistische
Erfassung sollte in Zusammenarbeit mit
den Wohlfahrtsverbänden wesentlich ver-
tieft werden.

Selbstverständlich enthalten die Ar-
mutsberichte vielfältige Ursachenanaly-
sen. Aber diese Ursachenanalysen, teil-
weise vermischt mit schon ergriffenen
oder noch zu ergreifenden sozialpoliti-
schen Maßnahmen sind vor allem auf die
gesamte Bevölkerung und nicht nur auf
die Armen gezielt. Dies gilt für die Erör-
terung der Bildungschancen, der Er-
werbstätigkeit, der gesundheitlichen Situ-
ation und der Pflegebedürftigkeit, der
Wohnsituation und der politischen und
gesellschaftlichen Partizipation. Lediglich
bei vier besonders ausgewählten Gruppen
wird die Ursachenanalyse im 3. Armuts-
und Reichtumsbericht  stärker fokussiert:
bei Familien, bei den Menschen mit Mi-
grationshintergrund, bei den Menschen
mit Behinderung und bei den Menschen
in besonders schwierigen Lebenslagen.

An diesem Punkt begegnen wir einem
nicht allgemein lösbaren Problem der Ar-
mutsforschung und Armutsbekämpfung:
Soll man die schlechtere Bildung, die hö-
here Arbeitslosigkeit, die schlechtere ge-
sundheitliche Situation, die ungünstigere
Wohnsituation und die geringere politi-
sche und gesellschaftliche Partizipation der
Armen besser durch allgemeine Maßnah-
men für die gesamte Bevölkerung oder
durch spezielle Maßnahmen, die nur auf

die Einkommensarmen und auf die untere
Einkommensschicht zielen, bekämpfen?
Einerseits sind allgemeine Maßnahmen
nicht-diskriminierend und nicht-stigmati-
sierend, andererseits sind sie aber in der
Regel meist weit teuerer als gezielte Maß-
nahmen. Allgemeine Maßnahmen erhal-
ten in der Regel auch größere politische
Unterstützung als gezielte Maßnahmen für
die Armen. Aber durch das »Gießkannen-
prinzip«, auf das sie angewiesen sind, müs-
sen sie auf niedrigem Niveau liegen, so
dass zu wenig bei den Armen ankommt.
Ein gutes Beispiel ist die allgemeine Erhö-
hung des Kindergeldes anstatt einer groß-
zügigen Erhöhung des Kindergeldzu-
schlags für untere Einkommensschichten
oder gar nur für die Hartz-IV-Empfänger.

Die Politik steht damit vor einer Grat-
wanderung. Wenn man die drei bisher er-
schienenen offiziellen Armutsberichte
vergleicht, dann kann man erkennen,
dass zunehmend mehr Ausführungen auf
jene Ursachen gerichtet sind, unter denen
Arme besonders leiden, und dass die Pa-
lette der auf Arme gezielten Maßnahmen
deutlich zugenommen hat. Insbesondere
die Gruppe der Langzeitarbeitslosen wird
gezielt gefördert, und die jeweiligen Maß-
nahmen werden einer Erfolgskontrolle
unterzogen. Aber ist das schon genug? Zu
dieser hier nur skizzenhaft angesproche-
nen Überlegung möchte ich daher meine
elfte These formulieren: 

11. These: Wirksamkeitsanalysen für
speziell auf Arme gezielte Maßnahmen
im Vergleich zu allgemeineren Maßnah-
men und darauf bezogene Erfolgskon-
trollen sind verstärkt anzustellen. Als
Handlungsfelder kommen insbesondere
infrage:
• einkommensarme Familien mit Kin-

dern, insbesondere Alleinerziehende;
• überschuldete Personen und Haushalte;
• Schüler, die ohne Abschluss das allge-

meinbildende Schulwesen zu verlassen
drohen;

• Berufsanfänger ohne Lehrstellen und
Auszubildende ohne Aussicht auf Über-
nahme;

• Wohnungslose und illegal anwesende
Personen und deren Kinder in Bezug
auf ihre Gesundheitsversorgung und
die Möglichkeit, Bildungsmaßnahmen
und Integrationsmaßnahmen in An-
spruch zu nehmen;

• Personen und Haushalte in sozialen
Brennpunkten.

Von der Ursachenanalyse zur
Identifizierung von
Entwicklungstrends

Inländische, wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Prozesse verursachen inner-
halb der gegebenen Wirtschafts- und
 Sozialordnung materielle Armut. Kon-
junkturelle Schwankungen und wirt-
schaftliche Strukturänderungen beför-
dern Arbeitslosigkeit und damit in vielen
Fällen Langzeitarbeitslosigkeit und Ar-
mut. Änderungen der Wertvorstellungen
in der Gesellschaft führen an einigen Stel-
len zur Vergrößerung des Armutspro-
blems. Vom Ausland können die Armut
verstärkende oder sie mindernde Einflüs-
se ausgehen. Die Zuwanderung von
 Armen aus anderen Ländern vergrößert
beispielsweise das Armutsproblem im In-
land. Mit wirtschafts- und sozialpoliti-
sche Maßnahmen und Regelungen wird
Armut zwar bekämpft, aber sie haben sie
offenbar nicht beseitigt, sondern allenfalls
vermindert. Auch kann Armut selbstver-
stärkend wirken, wenn sie zur Erschöp-
fung der eigenen Antriebe und zu man-
gelnder Erziehung und Ausbildung der
Kinder führt.

Diese in der Vergangenheit wirksam
gewordenen Ursachen können nicht voll-
ständig durch eine an den Ursachen an-
setzende Therapie beseitigt werden. Eine
kompensierende Politik kann aber mit
Hilfe von Einkommenstransfers materiel-
le Armut soweit reduzieren, dass politisch
gesetzte Mindeststandards gewahrt blei-
ben. Damit stellt sich für die Armutsbe-
richterstattung die Aufgabe, die künftigen
Entwicklungstrends von materieller Ar-
mut und den Transferbedarf zur Einhal-
tung von Mindeststandards abzuschät-
zen. Hieraus folgt meine zwölfte These:

12. These: Armutsberichterstattung
sollte eine Prognose über die auf mittlere
Sicht zu erwartende materielle Armut er-
stellen, die sich bei unveränderter Politik
ergeben würde (Status-quo-Prognose).
Eine solche Prognose kann dann Grund-
lage für den Entwurf und die Implemen-
tierung weiterer Armutsbekämpfungs-
maßnahmen sein, so dass die künftige
Entwicklung günstiger verläuft als pro-
gnostiziert.
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Das Konzept des „Castendiek/Hoffmann“, das in unterschiedlichste Gesetze ver-
streute„Behindertenrecht“ systematisch und ausgerichtet am Lebenszyklus – von 
der Geburt bis hin zum Lebensende – darzustellen, hat die Fachwelt überzeugt.
Die Neuauflage berücksichtigt zahlreiche Gesetzesänderungen im Bereich 
Sozialhilfe, Grundsicherung, Verfahrensrecht, Pflegesozialrecht und speziell im 
Behindertenrecht, wie das
■ Gesetz zur Umsetzung der EU-Gleichbehandlungsrichtlinie
■ GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz
■ Gesetz zur Änderung des Bundesversorgungsgesetzes und anderer 

Vorschriften des Sozialen Entschädigungsrechts.
Die 3. Auflage bietet zahlreiche neue Beispielsfälle aus der Praxis. Die aktuelle Dar-
stellung enthält einen eigenen Teil Verfahrensrecht und Formulierungshinweise.
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